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Markt Cadolzburg 

 

 

Beschlussvorlage 
FFW/4256/2025 

Sachgebiet 

Feuerwehr und Katastrophenschutz 

Sachbearbeiter 

Frau Schwarz 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Marktgemeinderat 21.07.2025 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Änderung der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere 
Leistungen gemeindlicher Feuerwehren 
 
Anlagen: 

Satzungsänderung über Aufwendungs- und Kostenersatz 07_2025 (002) 

 
Sachverhalt: 
 

1. Kalkulation der neuen Drehleiter:  
 
Durch den Kauf der neuen Drehleiter besteht die Notwendigkeit, die Strecken- und 
Ausrückestundenkosten des neuen Fahrzeugs in der „Satzung über Aufwendungs- und 
Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren“ neu zu kalkulieren 
und entsprechend anzupassen. Die im zur Satzung gehörigen Verzeichnis der Pauschalsätze 
angegebenen Werte werden anhand des Kaufpreises, abzüglich des Zuschusswertes und 
mehreren Durchschnittswerten ermittelt.   
 
Es ergeben sich somit folgende Änderungen: 
 
Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen 
gemeindlicher Feuerwehren des Marktes Cadolzburg - Verzeichnis der Pauschalsätze: 
 

• Streckenkosten Drehleiter DLK 23/12 je Km: 15,76 € (alt: 7,98 €) 

• Ausrückestundenkosten Drehleiter DLK 23/12: 183,27 € (DL alt: 122,16 €) 
 

 
2. Weitere Änderungen: 

 
In diesem Zusammenhang sollen folgende Änderungen vorgenommen werden: 
 
Verzeichnis der Pauschalsätze: 
 

• 3. Material- und Gerätekosten – 3.1 Materialkosten pro Stück - Sonderlöschmittel:  
→ Änderung der Kosten in Materialpreis (MP) 
 

• 5. Sonstige Leistungen - 1. Öffnen eine Wohnungs- oder Haustür 
→: Ergänzung des Wortlautes: „mindestens jedoch“ 

 

• 5. Sonstige Leistungen – 3. Falschalarme durch priv. Brandmeldeanlagen für die Einsätze 
wird im Wiederholungsfall der tatsächliche Aufwand berechnet, mindestens jedoch 

→: Ergänzung der Definition des Wiederholungsfalls: Ab dem zweiten Einsatz ab 
Inkrafttreten der Satzung. 
 
 

Zu diskutieren wäre, ob durch einen ergänzten § 1 Abs. 5 sämtliche (Kirchweih-)Vereine, 
Sportvereine, Kirchen, Kindergärten usw. vom Kostenersatz für beispielsweise das Absperren 
beim Baumaufstellen, oder bei Kirchweih- oder Laternenumzügen ausgenommen werden. 
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Bisher wurden diese Einsätze im Zusammenhang mit Kirchweihen nicht an die Vereine 
abgerechnet. Mit der jetzt geltenden Satzung müsste eine Abrechnung erfolgen, wenn nicht eine 
Ausnahmeregelung für diese Veranstaltungen mit einbezogen wird.  
 
Durch die Vereinsförderrichtlinie wären diese zwar durch die „40/60-Regel“ bereits abgedeckt. Dies 
erfordert jedoch zunächst das Bezahlen der fälligen Kosten und dann der Antragstellung der 
Inanspruchnahme der Vereinsförderung durch die Vereine. Hier wäre die Kommunikation einer 
klaren Richtlinie bzw. der Austausch mit den Vereinen, bevor Rechnungen verschickt werden, 
wichtig. 
 
 
Da Veranstaltungen wie das Baumaufstellen, oder Kirchweih- und Laternenumzüge seitens des 
Marktes Cadolzburg ausdrücklich erwünscht und auch durch die Teilnahme zahlreicher 
Gemeinderäte unterstützt wird, ist zu überlegen, ob eine Ausnahmeregelung in die Feuerwehr 
Kostensatzung mit aufgenommen werden soll. 
 
Die Ausnahmeregelung in der Satzung könnte wie folgt lauten: 
 
(5) Kein Aufwendungs- oder Kostenersatz wird erhoben für technische Hilfeleistungen für Kirchen, 
Vereine oder andere Einrichtungen mit Sitz in der Marktgemeinde Cadolzburg zum Zwecke der 
Religions-, Kultur-, Brauchtums-, Traditions-, Wohlfahrts-, Jugend- oder Sportpflege. Soweit der 
Markt Cadolzburg Arbeitsentgelt oder Verdienstausfall zu erstatten hat, werden Kosten in dieser 
Höhe erhoben.  
 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Der Marktgemeinderat beschließt die Satzungsänderung der „Satzung über Aufwendungs- und 
Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren“ über die die 
Kalkulation der neu beschafften Drehleiter, sowie die weiteren Änderungen im Verzeichnis der 
Pauschalsätze.  
 
Die Änderung tritt zum 04.08.2025 in Kraft.  
 
 
 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 nein   ja Gesamtkosten:       Euro 

Jährliche Folgelasten: 

 nein   ja € / Jahr:       Euro 

Veranschlagung im Haushalt: 

 nein   ja Produkt:        Konto:       

wenn nein, Deckungsvorschlag:       

Produkt:              
Konto:              

 
 


